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Lokales.
* Die Uebernahme der städtischen Verwaltung

durch Herrn Bürgermeister Schwinn hat gestern
morgen,wie bereits angekündigt, ftattgefunden. Den
versammelten städtischen Beamten stellte Herr Bei¬
geordneter Heinr. Küchler den neuen Chef vor und
übergab diesem nach einer kurzen Ansprache, die
Schlüssel und Akten der Stadt. Herr Bürgermeister
Schwinn erwiderte mit einigen Worten an die Be¬
amten und empfahl ihnen, ihre Arbeit ohne Ansehen
der Person zu verrichten, sei der Gesuchsteller reich
oder arm, Jude oder Christ, alle seien hier gleich
und müßten angehört werden. Wenn dies befolgt
würde, könne er ein gutes Zusammenwirken Voraus¬
sagen. Namens der Beamten antwortete Herr Ober-
stadtsekretär Heinrich und treue Mitarbeit seiner
Kollegen versprach.—Ueber den Abschied des Herrn
Schwinn von H ö ch st liegt uns der Bericht aus
der vorgestrigen Stadtverordneten-Versammlung vor,
der wie folgt lautet: Zu Beginn der Sitzung ergriff
der Vorsteher Walter  das Wort, um in längeren
Ausführungen des scheidenden Beigeordneten der
Stadt Höchst, jetzigen Bürgermeisters von Cronberg,
Herrn Schwinn zu gedenken. Er führte u a. aus:
„Es ist nicht unsere Aufgabe, den Gründen nach¬
zugehen, die Herrn Schwinn veranlaßt haben könnten,
von uns zu scheiden Wir wissen, daß etwaige
Differenzen, die nur sachlicher Natur sein könnten,
nicht persönlich, sondern nur sachlich ausgetragen
werden sollen. Wenn wir mit Herrn Beigeord¬
neten Schwinn nicht immer derselben Meinung waren,
so waren es nicht persönliche, sondern sachliche Gründe,
die in der Weltanschauung begründet liegen mögen,
die die Verschiedenheit der Meinungen vielfach be¬
dingen. Auf jeden Fall müssen wir konstatieren,
daß. die Stadt Höchst in Herrn Schwinn einen tüch¬
tigen Beamten verliert. Besonders während des
Krieges ist er den schweren Aufgaben, die unter
seiner Hand ihre Erledigung finden mußten, mit
erstaunlichem Fleiß gerecht geworden. Es muß hier¬
bei, wenn man die Tätigkeit des Herrn Schwinn
würdigen will, auch seiner Lebensgefährtin gedacht
werden, die durch ihre aufopfernde Tätigkeit im
Dienste der sozialen Fürsorge der ärmeren Bevöl¬
kerung unvergeßlich bleiben wird. Noch schwieriger
gestalteten sich die zu erledigenden Arbeiten in der
Epoche nach dem Kriege, und selbst wenn man ein
Feind des Herrn Schwinn wäre, so müßte man
doch anerkennen, daß er mit großem Takt, Fleiß
und Geschick den aus ihn einstürmenden Ausgaben

Wrecht wurde. Und so können wir auch nicht anders,
als dem scheidenden Herren unsere besten Wünsche
für seinen ferneren Lebensweg auszusprechen."

* Am 6. Oktober feiern die Eheleute Post¬
schaffner Ioh . Wilh. Krieger und Karoline Friede¬
rike geb. Ufinger silbernes Ehejubiläum.

* Die Michels-Kirchweihen, die morgen von
20 Orten der näckften Umgebung gefeiert werden
schließen im Wesentlichen den Reigen der Kerwen.
Es stehen nur noch die Schönberger und Oberur-
seler im Oktober aus. Für morgen laden die
Mammolshainer und Oberhöchstadter Wirte zum
Besuche ein, die alle Küche und Keller wohl gespickt
haben, um ihren Gästen Freude zu bereiten.

* Bei der in voriger Woche stattgefundenen
öffentlichen Versteigerung der Grundstücke des Tele¬

graphensekretärs Adam Mauer und Miteigentümer
wurden folgende Gebote abgegeben: Für eine 41.10
Ar große Eichenwiese 6000M. und für eine 22.54 Ar
große Eichenwiese 5100 M. Auf den Acker im
Trier 19.93 Ar wurden 4050 M., aus den Acker
in der Lindenstruth 62.36 Ar wurden 7500M. und
auf den Acker im Geyersberg 22,50 Ar wurden
10 300 M. geboten. Nachgebote bis zum Dienstag
zulässig.

* Wir verweisen auf das Ausschrerben der
die Leibesübungen betreibenden Vereine Cronbergs
und Schönbergs in voriger Nummer. Dieser Versuch
unter Zusammenfassung der heimischen Turn- und
Sportfreunde einen Wettbewerb zu veranstalten,
ist gewiß auch seitens der Allgemeinheit sehr zu
begrüßen. Beweist diese Veranstaltung doch, daß
getrennte Wege bei gutem Willen und richtig ge¬
pflegtem Allgemeinstnn, immer wieder eine Mög¬
lichkeit bieten, das Gemeinsame in Turn und Sport
an die Oberfläche gelangen zu lassen. Ausgetragen
werden die Meisterschaften in: 5x100 Met. Staffel-
Lauf, 60, 100, 200 und 400 Meter Lauf, 6 Km.
Wettgehen, Weitsprung, Dreisprung, Freihoch, Frei¬
weithoch, Stabhoch, Stabweit , Speerwerfen,
Schleuderball, Fußballweitstoß, Kugelstoßen, bis 18
Jahren 10 Pfd., über 18 Jahren 15 Pfd., Kugel¬
werfen bis 18 Jahren 5 Pfd., über 18 Jahren
10 Pfd., Dauerstemmen bis 18 Jahren 50 Pfd.,
über 18 Jahren 75 Pfd., Fünfball-Wettsviele. Es
wäre wünschenswert, wenn dieses Unternehmen durch
rege Beteiligung sowohl seitens der Bewerber als
auch seitens der gesamten Einwohnerschaft das ihm
zukommende Jntereffe und rege Unterstützung auch
in finanzieller Hinsicht finden würde, ist doch sein
Hauptzweck Uebung der Jugendpflege und Be¬
schaffung eines Sportplatzes.

* Auf die Bekanntmachung in der heutigen
Nr. des Cronberger Anzeiger betr. die Entrichtung
der Lmcussteuer für das 3. Vierteljahr 1920 wird
an dieser Stelle besonders hingewiesen. Die Steuer¬
erklärungen sind nicht mehr an das Steueramt in
Cronberg, sondern bei dem Finanzamt Bad Hom¬
burg v. d. H. einzureichen.

* Wir entnehmen der finnischen Handelszeit¬
ung „Hufvudstadsbladet" folgende Notitz: Die
Frankfurter Internationale Messe, deren ehrenamt¬
liche Vertreter die Herren Bucku. Willmann in
Lübeck sind, hat Herrn Dr. Stünzner nach Finland
gesand, um dort auch noch für die Messe zu wirken.
Die schwedischen und norwegischen Interessen werden
von Herrn Dr. Deck, Stockholm vertreten. Die
Anmeldungen von Ausstellern der Messe sind außer¬
ordentlich zahlreich. Von Saßnitz wird am 2. Ok¬
tober, mittags 3 Uhr, ein Extrazug direkt nach
Frankfurt abgelassen. Alle Anfragen betr. die
Frankfurter Messe sind an Bucku. Willmann zu
richten. — Man schreibt uns aus Frankfurt, daß
für die Unterhaltung der Meßgäste während der
Herbstmesse hervorragend Gutes geboten wird. Außer
zwei von der deutsch-spanischen Gesellschaft und vom
Meßamt veranstalteten Ausländer-Abenden, die auf
den 4. und 6. Oktober gelegt wurden, wird man
Gelegenheit haben, am 3. und 7. Oktober Fest-
Konzerte des Frankfurter Symphonie-Orchesters im
großen Saal des Saalbaues zu hören. Aus dem
auserlesenen Programm der städtischen Theater ver¬
dienen die Messe- Festspiele des Opern- und des

Schauspielhauses hervorgehoben zu werden. Das
Opernhaus gibt als Festvorftellungen am Samstag,
den 2. Oktober „Die Meistersinger von Nürnberg",
am Freitag, den 8. Oktober „Hoffmanns Erzähl¬
ungen"; das Schauspielhaus am Dienstag, den
5. Oktober „Maria Stuart " und am Samstag,
den 9. Oktober„Candida". Die Zugverbindungen
mit Frankfurt werden zur Bewältigung des Messe¬
verkehrs verstärkt. — Wir entnehmen der ersten
Sondernummer der Frankfurter Meßzeitung, daß
der Termin für die nächste Frankfurter Frühjahrs-
meffe auf die Zeit vom 10. bis 16. April 1921
festgelegt wurde. Die Nummer enthält u. a. viel
Wissenswertes für Aussteller und Einkäufer, bringt
ein genaues Programm der wirtschaftlichen Veran¬
staltungen während der Herbstmesse, ausführliche
Mitteilungen über die während dieser Zeit gebote¬
nen Unterhaltungsmöglichkeiten, sowie einen sehr
interessanten Bericht über die gegenwärtige wirt¬
schaftliche Lage. Die Titelseite dieser Nummer ist
ein gutes Beispiel moderner expressionistischer Kunst
zu Propagandazwecken.

* Auf der Bahnstrecke Wiesbaden»Frankfurt
werden im Laufe des Jahres umfangreiche Neu-
und Umbauten vorgenommen, da der Unterbau durch
den Krieg gewaltig gelitten hat. Schnellzüge können
augenblicklich nur mit verminderter Geschwindigkeit
fahren.

* Ein Gesetzentwurf über die Mietzinsbildung.
Im Reichsarbeitsministerium wurde den Jnteresfen-
tengruppen der Entwurf eines Gesetzes über die
Regelung der Mietzinsbildung vorgelegt. Der Ent¬
wurf will eine vollkommene Umwälzung des Wohn¬
ungswesens herbeiführen in der Weise, daß der Be¬
trag der Miete nach bestimmten Grundsätzen allge¬
mein vorgeschrieben wird nach der Höhe der not¬
wendigen Betriebskosten, der Instandsetzungskosten
und der Friedensmiete. Der Gesetzentwurf steht
vor, daß die Miete dem Hauswirt die Verzinsung
seines Eigenkapitals und der Hypothekenbelastung
garantiert und daß darüber hinaus die Miete zu
den Betriebs- und Instandsetzungskostenherange¬
zogen werde. In den Verhandlungen erklärten sich
auch die Vertreter des Hausbesitzes mit der Beibe¬
haltung der Zwangswirtschaft im Wohnungswesen
einverstanden, sprachen sich aber gegen die obliga¬
torische Einführung von Mieierausschüssen aus.
Die Vertreter der Mieter wünschten das Kontroll¬
recht der Mieter dafür, daß die höheren Mietbe¬
träge auch wirklich für Reparaturen verwendet
würden. Die Regierung sagt zu, bei der Verbesser¬
ung des Entwurfs diese Wünsche zu berücksichtigen.

* Der neue Entwurf des Wahlgesetzes. Das
preußische Staatsministerium hat in dem Entwurf
für das Wahlgesetz bedeutende Aenderungen vor¬
genommen. Während seitdem vorgesehen war, daß
auf 44000 Wähler ein Abgeordneter kam, was bei
einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent etwa 410
Abgeordnete ergeben hätte, steht der neue Entwurf
nur für 50000 Stimmen einen Abgeordneten vor,
so daß etwa 360 Abgeordnete herauskommen dürsten.
Dafür waren auch finanzielle Gründe maßgebend.
Statt der seitherigen 23 großen Wahlkreise find 24
kleine und 13 Verbandskreise eingeteilt.



Die französische Behörde hat die Einfuhr und
Verbreitung nachstehender Zeitungen im besetzten
Gebiet untersagt:

Süddeutsche Monatshefte (München) für die
Zeit vom 1. 9.—30. 11. 1920.

Frankfurter Zeitung (Frankfurt) für die Zeit
vom 3. 9.—3. 10. 1920.

Neue Badische Landeszeitung (Mannheim) für
die Zeit vom 5. 9.- 6. 10. 1920.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich um gefi.
weitere Veranlassung.

Königstein i. T -, den 21. September 1920.
Der Landrat : Jacobs.

Wird veröffentlicht.
Eronberg, den 30. Sept . 1920-

Die Polizeiverwaltung . I . V.r Küchler.

Bekanntmachung.
betreffend die Entrichtung der Lurussteuer

für dar M Vierteljahr 1920.
Auf Grund des 8 144 der Ausführungsbe¬

stimmungen zum Umsatzsteuergesetz werden die zur
Entrichtung der Lurussteuer und erhöhten Umsatz¬
steuer verpflichten Personen, die eine selbstständige
Tätigkeit ausüben, die Gesellschaften und sonstigen
Personenvereinigungen in Eronberg aufgefordert,
die vorgeschriebenen Erklärungen über den Gesamt¬
betrag der steuer pflichtigen Entgelte im III. Viertel¬
jahr 1920 dem Finanzamt in Bad Homburg schrift¬
lich einzureichen oder die ersordliche Angabe an
Amtsstelle mündlich zu machen. Der Termin darf
nicht überschritten werden werden.

Die Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Vor¬
aussetzung für das Vorliegen eines Gewerbebetriebes

Auch kleinste Betriebe sind Steuerpflichtig;
eine Steuerbefreiung für Betriebe mit nicht mehr
als 3000 Jt  Umsätze besteht nach dem Umsatzsteuer-
gesetz vom 24. Dezember 1919 nicht mehr.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn und
soweit die steuerpflichtigen Personen usw. Gegen¬
stände aus dem eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch
oder verbrauch entnehmen. Als Entgelt gilt in
diesem Falle der Betrag , der am Orte und zur
Zeit der Entnahme von Wiederverkäufern oder in
oen Fällen der 8 21, 23 Abs. 1 Nr. 1 von Per¬
sonen, die die Gegenstände nicht zur gewerblichen
Weiterveräußerung erwerben, gezahlt zu werden
pflegt.

Verpflichtet zur Abgabe der Erklärungen sind;
1) die Gewerbetreibenden, die Lurusgegen»

stände der im 8 15 des Gesetzes bezeichneten Art
Herstellen und veräußern und zwar auch dann, wenn
ihnen die Steuerentrichtung gemäß 8 23 Abs. 2
letzter Satz des Gesetzes auf Grund des Jahres¬
umsatzes gestattet ist,

2) die Gewerbetreibenden, die Lieferungen
der im tz 21 des Gesetzes bezeichneten Lurusgegen-
tände im Kleinhandel ausführen uud zwar auch
)ann , wenn ihnen die Steuerentrichtungen gemäß
^ 23 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes für einen kürzeren
oder längeren Zeitraum gestattet ist, sowie auch die
Jewerbetre'benden, die Gegenstände der in 8 23
mter Nr. J des Gesetzes genannten Art in das

Ausland verbringen.
3) die Steuerpflichtigen, im Sinne des 8 25,

lbs. 1 Nr. 1 des Gesetzes übernehmen, mit Aus¬
nahme der Zeitungen und Zeitschriften für welche

rer Steuerabschnitt auf ein jvolles Kalenderjahr
rstreckt ist. Es kommen also jetzt in Betracht;
Anzeigen in sonstigen Druckschriften(Handelszetteln,
Züchern, Kalendern, Adreßbüchern, Programm usw.)
Zeschästsempfehlungen, Kataloge, Prospekte, An-
chläge (Plakate), Reklamefilms, Aufschriften auf
Serpackungen und Etiketten, auf Bieruntersätzen,
Aschenbechern usw., Zugabeartikel, wenn sie durch
lussrift oder Ausstattung auf das Unternehmen
md seine Leistungen Hinweisen, Ueberlassung von
Gläschen und Räumen zu Reklamezwecken, Ankündig¬
ungen, bei durch Beleuchtung mit Scheinwerfern,
lmhertragen von Tafeln, Umherfahren von Re-

' lamewagen, Ausrufen usw. die Aufmerksamkeit
.'.«gezogen wird.

4) die Steuerpflichtigen, die eingerichtete
Schlaf- und Wohnräme in Gasthöfen, Pensionen
der Privathäusern nachhaltig zu vorübergehendem
lufenthalt abgeben (Gasthofbesitzer, Wohnungsver¬

mieter.)
5) die Steuerpflichtigen, die die Aufbewahr

ung von Gold, Wertpapieren, Wertsachen oder Pelz
werk und Bekleidungsstücken aus oder unter Ver

wendung von Pelzwerk gewerbsmäßig betreiben.
Ausgenommen find Banken, Sparkassen und Kre-
ditgenoffenschaften, da sich für diese Betriebe der
Steuerabschnitt auf ein volles Kalenderjahr erstreckt.

6) Die Steuerpflichtigen, die Pferde, Esel
oder andere Reittiere gewerbsmäßig zum Reiten
ausleihen.

7) die Gewerbetreibenden, die nach 8 47 des
Gesetzes vom 24. Dezember 1919 steuerpflichtig
find. Das find solche, die am 31. Dezember 1919
nach 8 16 steuerpflichtige Gegenstände beseffen und
im III. Viertel

Juli

ahr 1920 veräußert haben, soweit
für diese Gegenstände tz 8 des Umsatzsteuergesetzes

918 eine erhöhte Steuerpflicht vonvom 26.
10 von Hundert bei Lieferung im Kleinhandel
vorsieht.

Die Einreichung der Erklärungen kann, durch
erforderlichenfalls zu wiederholende Ordnungsstrafen
bis zu je 500 Jt  erzwungen werden. Umwand¬
lung in Haft ist zulässig. Wer meint, zur Erfüll¬
ung der Aufforderung nicht verpflichtet zu sein, hat
dies dem Umsatzsteueramt rechtzeitig unter Darleg¬
ung der Gründe mitzuteilen (8 202 Reichsabgaben¬
ordnung).

Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen, der
über den Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige
Angaben macht und vorsätzlich die Umsatzsteuer hin¬
terzieht oder einen ihm nicht gebührenden Steuer¬
vorteil erschleicht, mit einer Geldstrafe bis zum 26
fachen Betrag der gefährdeten oder hinterzogenen
Steuer oder mit Gefängnis. Der Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung
find Vordrucke zu verwenden. Bis 2 Stück können
von jedem Steuerpflichtigen bei dem Umsatzsteuer¬
amt Eronberg kostenlos entnommen werden.

Steuerpflichtige sind zur Anmeldung der Ent¬
gelte verpflichtet, auch wenn ihnen Vordrucke zu
einer Erklärung nicht zugegangen sind.

Bei Nichteinreichung einer Erklärung, die im
übrigen durch eine Ordnungsstrafe geahndet, werden
kann, ist das Finanzamt befugt die Veranlagung
auf Grund schätzungsweiser Ermittelung vorzunehmen.

Eronberg, den 28. Sept . 1920.
Der Magistrat — Umsatzsteueramt

J .V. : Küchler.

Verordnung
über Maßnahmen;ur 5icherung cker Ileisch-
»ersorgung in äer Uebergangrreit nach Auf¬

hebung äer Lwangrwirlschaft.
Vom 19. September 1920.

Auf Grund des § 1 des Gesetzes über die ver¬
einfachte Form der Gesetzgebung für die Zwecke der
Uebergangswirtschaft vom 3. August 1920 (R.-G.-BI.
S . 1493) wird von der Reichsregiernng mit Zu¬
stimmung des Reichsrats und des vom Reichstag
gewählten Ausschusses folgendes verordnet:

8 1. Als Vieh im Sinne dieser Verordnung
gelten Rindvieh einschließlich Kälber, ferner Schweine
und Schafe, als Fleisch gilt das Fleisch dieser Tiere,
l. 6enehm>gungi!pflicht für öen 'Viehhanäel.

8 2. Der Erlaubnis bedarf,
1. wer gewerbsmäßig Vieh zum Weiterverkauf

ankauft,
2. wer gewerbsmäßig für andere Vieh ver¬

kauft oder den Abschluß solcher Verkäufe vermittelt
(Viehkommissionäre).

Der Erlaubnis bedürfen ferner Schlächter,
(Fleischer, Metzger) und Fleischwarenfabrikanten, so¬
weit sie für ihren Gewerbebetrieb Vieh unmittelbar
beim Viehhalter ankaufen.

8 3. Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt.
Sie kann versagt werden, wenn Bedenken

volkswirtschaftlicher Art oder persönliche Gründe,
die die Unzuverlässigkeit in der Geschäftsführung
annehmen lassen, der Erteilung entgegenstehen.

8 4. Die Erlaubnis gilt, vorbehaltlich des
Absatz3, für den Bezirk der Behörde, die die Er¬
laubnis erteilt ; außerhalb dieses Bezirkes gilt sie
nur für Viehmärkte,und für den Ankauf vom Vieh¬
händler. Oertlich zuständig ist die Behörde des
Bezirks, in dem der Antragsteller seine gewerbliche
Niederlassung und bei Fehlen einer solchen seinen
Wohnsitz hat.

Personen, denen von der nach Absatz 1 zu¬
ständigen Behörde die Erlaubnis erteilt ist, kann
die Erlaubnis auch für andere Bezirke von den für
diese Bezirke zuständigen Behörden erteilt werden.
Die Erlaubnis kann zeitlich, örtlich und sachlich be¬
grenzt werden.

8 5. Die Erlaubnis kann von der Behörde,
die zur Erteilung zuständig ist, zurückgenommen
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuver-

)

läsfigkeit der Gewerbetreibenden in Bezug auf den
Gewerbebetrieb dartun.

8 6. Die Landeszentralbehörden bestimmen
die zur Entscheidung über die Erteilung
der Erlaubnis zuständigen Behörden und
erlaffen die näheren Bestimmungen über das Ver¬
fahren. Vor der Entscheidung sollen Sachverständige
oder Berufsvertretungen gehört werden.

Gegen die Versagung und Zurücknahnie der
Erlaubnis ist binnen 2 Wochen nach Eröffnung des
Beschluffes Beschwerde zulässig. Die Vorschriften
im 8 21 Satz 2 der Reichsgewerbeordnung finden
entsprechende Anwendung.

87. Legitimationskartenund Wandergewerbe-
scheine für einen Gewerbebetrieb des 8 2 dürfen
nur ausgestellt werden, wenn die Erlaubnis nach
8 3 erteilt ist; sie sind zurückzunehmen, wenn die
Erlaubnis nach § 5 zurügenommen ist.

2. Ausübung «ler Viehhanäelr.
8 8. Wer gewerbsmäßig Vieh zum Weiter¬

verkauf ankauft (8 2 Abf. 1 Nr. 1) hat über jeden
Kauf einen Schein nach vorgeschriebenem Muster
(Schlußschein) in dreifacher Ausfertigung auszufüllen
und zu unterzeichnen. Der Schlußschein muß Namen
und Wohnort des Veräußerers und Erwerbers , den
Tag des Geschäftsabschlusses, sowie Angaben über
Anzahl, Art Gewicht und Preis des Viehes ent¬
halten. Geschäftsabschlüsse ohne Schlußschein, sowie
Vereinbarungen, die der Schlußschein nicht enthält,
find ungültig. Je eine Ausfertigung ist spätestens
unverzüglich nach Uebernahme des Viehes dem Ver¬
äußerer auszuhändigen und der von der Landes¬
zentralbehörde bestimmten Behörde einzusenden. Die
dritte Ausfertigung hat der Erwerber mindestens 1
Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der
von der Landeszentralbehörde bestimmten Behörde
und der Polizeibehörde vorzulegen. Die Schluß¬
scheine sind stempelfrei.

Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten auch
für Schlächter (Fleischer, Metzger) und Fleischwaren¬
fabrikanten, soweit sie Vieh für ihren Gewerbebetrieb
unmittelbar beim Viehhalter ankaufen. Im Falle
des § 2 Abs. 1 Nr . 2 liegen die im Absatz 1 be-
zeichnkten Verpflichtungen dem Viehkommissionär ob.

Die Vorschriften über den Schlußschein gelten
nicht für Käufer von Ferkeln bis zu 25 Kg. Lebend¬
gewicht, von Kälbern im Alter unter 3 Monaten
und von Schafen, soweit nicht die Landeszentral-
behörde etwas anderes bestimmt.

§ 9. Die Preisbestimmung für Vieh darf nur
nach Lebendgewicht erfolgen.

Die Landeszentralbehördenkönnen Ausnahmen
für Zucht- und Nutzvieh zulaffen; sie können auch
für Schlachtvieh die Preisbestimmung nach Schlacht¬
gewicht zulassen, soweit die Feststellung des Schlacht¬
gewichts auf tatsächlichen Unterlagen und nicht ledig¬
lich auf Schätzungen beruht.

§ 10. Personen, denen die Erlaubnis nach
8 2 Abs. 1 erteilt ist, sind verpflichtet, über die von
ihnen abgeschlossenen und vermittelten Geschäfte
Bücher zu führen. Aus den Eintragungen müssen
die für den Schlußschein vorgeschriebenen Angaben
ersichtlich sein.

5. Viehmärkle.
. § 11. Die Abhaltung von Viehmärkten und

marktähnlichen Veranstaltungen ist nur mit Genehm¬
igung der von der Landeszentralbehördenbestimmten
Behörden zulässig. Die Zulässigkeit öffentlicher Ver¬
steigerungen auf Grund anderweitiger gesetzlicher
Bestimmungen wird hierdurch nicht berührt.

Die Landeszentralbehördeoder die von ihnen
bestimmten Behörden setzen die Zahl , Zeit und
Dauer der Viehmärkte fest.

Die Viehmärkte werden nach näherer Anord¬
nung der Landeszentralbehörden überwacht. Die
hierdurch entstehenden Kosten fallen den Unterneh¬
mern des Marktes zur Last. Der § 68 der Reichs¬
gewerbeordnung findet Anwendung.

§ 12. Der Handel mit Vieh außerhalb des
Marktplatzes am Marktort ist am Warktag und
den vorausgehenden und nachfolgenden Tage ver¬
boten. <

8 13. Viehkommisstonäre(8 1 Abs. 2 Nr .L) *
dürfen auf Viehmärkten Geschäfte auf eigene Rech¬
nung nicht abschließen.

4. Tchluhbellimmungen.
§ 17. Mit Gefängnis bis zu 3 Monaten

oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird
bestraft, wer den Vorschriften in 8 9, 8 11, Abs. 1
88 12, 13 und 16, Abs. 2 zuwiderhandelt oder
den ihm nach 8 8, 8 16 Satz 1 obliegenden Ver¬
pflichtungen nicht nachkommt.

Soweit nach 88 2, 14 eine Erlaubnis erfor¬
derlich ist, finden die Vorschriften der 88 4», 4b, 5
der Verordnung über die Fernhaltung unzuver-



derskwen vom Handel vom 23. September fahrens für die Entwaffnung der Bevölkerung nach
1915 m der Fassung des Artels 3 Nr. 2 der dem Spaaer Abkommen. Ein Merkblatt über die
S? 1!!!! 0 dl « Sondergerrchte gegen Schleich- Bestimmungen und Vergütungen bei der freiwilligen
Handel und Preistr « berel (Wuchergenchte) vom 27. Waffenablieferung ist an der Tafel vor dem Büraer-
November 19l9 (RetchsgesetzblattS . 1909) Anwend- meifteramt angeschlagen. Ablieferungsstelle ist das

Bürgermeisteramt, Zimmer 9, wo auch weitere Aus¬
künfte erteilt werden.

Cronberg, den 2. Oktober 1920.

Die UoNzeiverwattung.
Schwinn.

ung.
§ 18. Der Reichsminister für Ernährung

und Landwirtschaft kann Bestimmungen zur Aus¬
führung dieser Verordnung erlaffen und Ausnahmen
zulaffen. Soweit er keine Bestimmungen erläßt,
erlaffen die Landeszentralbehörden die erforder¬
lichen Ausfühvungsbestimmungen; sie können bei
Zuwiederhandllungengegen ihre Bestimmungen Ge¬
fängnis bis zu drei Monaten oder Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark androhen.

8 19. Die Verordnung tritt mit dem 1. Ok¬
tober 1920 >in Kraft. Personen, die nach den bis¬
her geltenden Vorschriften zu Geschäften der im
8 2 bezeichneten Art oder zum gewerbsmäßigen
verkaufe von Frischfleisch(§ 14) zugelaffen waren,
«urfen ihren Gewerbebetrieb auch ohne die nach

2,14 erforderliche Erlaubnis bis zum 1. Januar1921 weiter ausüben.
Berlin , den 19. September 1920.

Die Reichsregierung, gez. Gr -öner.
Wird veröffentlicht.
Kömgstein, i. T ., den 28. September 1820.'

Der Landrat : Jacobs.

Obwohl im besetzten Gebiet in den ersten
Tagen derW -setzung alle Waffen abgeliefert werden
mußten, hat der Herr Reichsministernochmals An¬
weisung zur Durchführung des  Ablieferungsver-

4.

5.

6.

Dre unten aufgeführten städtischen Grundstücke
sollen auf die Dauer von 6 Jahren öffentlich ver¬
pachtet werden.

Die jetzt bestehenden Pachtverträge laufen im
Herbst nächsten Jahres (1921) ab. Termin zur
Verpachtung ist anberaumt auf:

Montag , den 4 . Oktober 1920
nachmittags 5 Uhr

im Sitzungszimmer des Bürgermeisteramtes. Die
Bedingungen werden bei der Verpachtung bekannt¬
gegeben.
1. Kartenblatt 16, Parzelle Nr. 23. Neuberg

Garten, 9,48 Ar groß, jetziger Pächter Land¬
wirtin Nikolaus Kühl Wwe.

2. Kartenblatt 18, Parzelle Nr. 182, im Talerfeld
Garten . 10M Ar groß , jetziger Pächter
Gärtner Johann Rapp.

3. Kartenblatt 18, Parzelle Nr. 210, im Talerfeld
Garten . 12.41 Ar groß, jetziger Pächter
Schtemer Ludwig Gernhard.

7.

Kartenblatt 18, Parzelle Nr. 219, im Talerfeld.
Garten , 10,42 Ar groß . jetziger Pächter
Bürstenmacher Christian veil.

Kartenblatt 21, Parzelle Nr. 76, Buchholz.
Garten , 7,49 Ar groß, jetziger Pächter Schlaffer
Hermann Hofmann.

Kartenblatt 5, Parzelle Nr. 184, Hain, Acker.
2,12 Ar groß, Parzelle Nr. 18/77 etc. (Krieger¬
denkmalplatz) 6.17 Ar groß, jetziger Pächter
Tagelöhner Paul Wolf, nur Grasnutzung,
Kastanrenernte verbleibt der Stadt . Zu der
Grasnutzung gehört auch die Viktoriastraße.

Kartenblatt 9, Parzelle Nr. 51, Heide, Acker,
24,28 Ar groß, jetziger Pächter Landwirt Georg
Weinig.
Cronberg , den 30. Sept . 1920.

Der Magistrat . I . V. Küchler.

1 Ü
verkauft von Montag / ab

Goftfdialk-Korbadi
Hainstr . 1

werden angenommen bei
Peter lLorback Hdlerftr. 12.

Bollen uns ülrlirrn, (oroie
ofenffri liefert prompt

krl. vom band
will Kochen und Führ , d
Hauch,  in besser. Famil. er
Fam . - Anschluß erw., Gehan. veöl.

Offerten unter W. L.  an
die Geschäftsstelle.

AWoem« ei,
entlaufen!

Wiederbringer erhält Belohnung
bei Zubrod, Wilh. Bonnstr. “
1 Militär-Mantel

neu,  zu verkaufen.
Wo ? sagt die Geschäftsstelle

Gelegenheitskauf!
2 nußb. pol. Bettstellen mit oder
ohne Einlagen, 1 Waschkomode
2 Nachtschränkchen in sol. Aus
Lhrung zu verkaufen bei
ffaub , Seblossstrasse z.

Grösste Auswahl 1 Billigste Preise J
Glasierte Wandplatten , Bodenplatten

einfarbig und schöne bunte Muster
Stallplatten, Tonrohre

Weisse glasierte Spülsteine
6mi1 klobig, Wiesbaden,

Verlegen durch geübte Plattenleger
Prompte, zuverlässig. Lieferung auch der kleinsten Mengen

Günstige Gelegenheit für Wiederverkäufer

Billig und gut, Sakko -Anzug,  Gr . 48,
Maßarbeit , fast neu , wenig getr .,
abzugcben Eichenstrabe 8.

Bin jeden Dienstag in Cronberg
pm Ankäufe von - Lumpen , Knochen , Altpapier

zum  höchsten Tagespreise
Lumpen kg 70 $ Wolle kg 13 .00 Jt.

«nvalide Gotthilf Gundel , Schwalbach.
Bestellungen werden im Grünen Wald entgegen genommen.
™ " ”"aRr  3V 2 Meter , braun , (auch

f. Herren -Anzug geeignet),
billig zu verkaufen.

Näheres Geschäftsstelle.

Inserats
ür alle  2eitangen
Deutfdilands

vermittelt die SetckSktsltelle
dleles Blattes.

Wir find auch in der Lage,

:flr[offelnj.WeoonEiMre!» r
per Zentner zu liefern.

Bestellungen nimmt äse Lebenrmittelamt
in den Dormitlagrltunden dir Mittwoch, den
6. ds. Mir . entgegen.

Cronberg , den 30. Sept . 1920.
__ Das Lebensmittel amt. Küchler.

Ortsbauernschaft^Cronbergi. T.
Samstag , den 2 . Oktober 1920 , abends 9 Uhr

findet im Gasthaus zum Adler eine

Versammlung ^

l^cirfoffslfrcicie
Zahlreiches Erscheinen erwünscht.

Der VorstancL

Männer-Turnverein Cronberg(E. V.)
Die diesjährige ' '

General Versammlung
fintet heute Samstag , abends 9 Uhr im Gasthaus
zum „Grünen Wald " statt - ’ 9 us

lagesortmimg .- 1. Geschäftsbericht, 2. Turnbe-
3. Kassenbericht, 4 . Vorstandswahl , 5. Verschied.

—— -_ _ _ Per Vors tand.
Kaf tarnen
r*

zu verkaufen.
F ogelsgesanoaaftup . i.

Kunftgewerßefcßufe)
Offettßacßa. M

Dir . Prof. Hugo Eßerßardt-

Ein Divan mit 0Ut
t,n mfwn  rung preiswert

zu verkaufen.
F r a n z H a u b , Tapezierer,

Schloßftr. 3
2um Hbputzen,

Hbreiben und Wachsen
von Parkettböden

empfiehlt sich bei mäßig. Lohn
Georg Cßertz , Eichenste.,

Schreiner und Parkettleger

tüchtig, für alle Hausarbeit,
gleich oder später

ges -u.ch .t-
Franksurterstr . 23.

ten.
Von heute ab befindet sich meine

^orbwarjzn - ^ u ^ t ^ Kung
im  Hotel zum Schützenhof , Haupsir . j.

V. a. : Korbsessel Stück von Mark 80.— an
Schreibtischlampen m. Steckko ntaktv. M. 68.—an.

Garnitur Nr . 20 : 2 Sessel, 1 Hocker, 1 Bank,
1 Tisch, 1 Blumenkrippe, braun gebeizt, 3Jk , 700 ._

— ■ Kein Kaufzwang, -
Geöffnet täglich von morgens 9 Uhr bis abends 7 Uhr.

lim gütige Besichtigung bittet

§| uUu £ Urimpbaum.
Verkauf von Einkaufskörben bei Herrn Chr . Lehman.

HtTHFEE
18er, 19er, 20er , Gnten , Ganse auch Schlacht
jeflugel stets lieferbar
E. Stumpf, Frankfurta. Ml.-Niederrad. Kelsterbaoherstr.ea.

Näheres Geschäftsstelle.

WWWG



;M«u«i« yg
Kirchweih in {ßammolsbain.

Sonntag den 3., Montag den 4. und Sonntag, den 10. Oktober Im
Saale zum Nassauer yot

Groß«Canzbeluftigung
bei gut beletrtem Ordiester . 'Mk

Für gute Speisen u . Getränke ist bestens gesorgt.
Zu reckt zahlreichem Beiudi ladet ireundl. ein Johann HedtenmOlIer.

Fritz Küchlcr
Else KÜchler geb. Kunz

Vermählte

Kirchliche Trauung : Sonntag, den 3. Oktober,
nachm. 3 Uhr in der evangel . Kirche

3. Oktober 1929

YtTTTTTTT T r T T T T

gehen wir̂ am «| .Mlft l0ÖU (, pg- qv,squsli,aSonntag hin? e
Zur

H cbtung! Wo?

. « MI . .^
| 6ro ^e Catij-ffluUk
2 im Saale ff Zum  Taunus"

ausgeföhrt von der Kapelle Hellt  In Cronberg.
Spellen und Getränke In altbekannter Güte. •

Zu zahlreichem Beluch ladet freundlich» ein

ui rs»h johuhvA qv ,squsiira
2 Ms 08’8 a;3 rsct'NI 008—Ot uoaMissn j onotf

■>IW— OSZ>PÖIS ojd
Kl qusnvtz NI 888—088
SPT« “ ‘Ohl 4°MS ojd 'qusuvtz
Z| -1I3 on —001 ‘I » »»«» hrjpl
i

Helene Kunz

Ernst Pöhls
Verlobte —

Niederhöchstadt i. Ts.

Oktober 1920

Anna Leidenbach

Hugo Kolb
Verlobte

1 finftnner Hof Oberhöchitadi  |
Zur Kirch .weih .e

findet in meinem Saale

Sakob Georg Racky. | ||

Cronberg i. G. Frankfurta. M.

Oktober 1920

f Can ?- JP  CBuKk
ftatt, ausgeföhrt von der Kapelle der Frankfurter

Feuerwehr

Für gute Speifen uno Getränke i» beltens gelorgt.
£s ladet freundlichft ein

Peter Sachs.

i :E3Cs-lt I halt I i- nij,
7 Da ich in dielem 3ahr nicht nach Schönberg zur Z|
5 Kirchweih komme, mache ich Freunde. Bekannte und ZI

Gönner darauf aufmerklam, dah ich mit meinem 6

1 mm  m Nimm |
1 auf Vor - und Nachkirchweih  Hufltellung | |
2 genommen habe

Grosse Auswahl auch in feinen
Sachen,

zu neu kalkulierten,
billigen Preisen.

JMuster }U Diensten.
Klebstoff vorhanden,

ferner : 'Cischlinoleum,
Klaebs- uXedertucbe,

Buntglas papiar,
la.fussbodenlachfarben
ff. Bohnerwachs, Lincrusta.
= Ringfrcic  =
Gapetenindustrie
Kupsch&Co., G.m.b. H.

Frankfurt a . M.

Kino-Vorstellung im Hotol Schützenhof.
Sonntag , den 3. Oktober .

1. DiP WSW SkS Bl. «Mil.
Detektiv-Drama in 4 Abteilungen.

1. M Ä . Lustspiel in2Akten.'
} . MÜyUP . Komödie in 1 Akt.

— 0ut besetztes Orchester . —
Preise der Plätze einschl. der neu Hinzugekommenen Billetfteuer.
Res. Platz3.30M .. Erster Platz2.75 M.̂ ZwetterPlatz2.20M.

Sonntag , nachmittag » Uhr
Kinder - "Vorstellnng.

1 * Iah 75 Pfq 2. Platz 50 Pfg,
KindervorstellungS Uhr Abendvorstellung8 /, Uhr.

Hinderun gen Vorbehalten.BefteBettenI mmms  mM
MorgeXSonntag, den 3. Ollobec 1920, aom . 9 Uftt

findet im Gasthaus zu den „Drei Rittern" etneKreiskonferen;
der sozialdemokratischen Partei (Agitationsbeztrk

M°LÄ ""L grau W 2. S..°.
angnahm- , B-iKKparl-Uag, 3. Wahl derD-I°g,-rt-a zumd'« Lka SSW.

sehr preiswert!
Matratzen, Deckbetten,
Kissen, Federn, Daunen,
la ßettcöperM 33.- u.48.-
Bettstellen, Kinderbetten

Steppdecken. ..
Sp czial-Haus BUC hdal !;|

Frankfurt am M̂ain j|

I und lade hiermit alle rur zahlreichen Benutzung ein eßbare
2 tauft  und bittet Offerte

für Baut - und Geschlechtskrankheitenfür na Unterleibs  ( Frauen ) leiden

Frankfurt a . M ., Gsthalr. zo  ™
SdnnrSn. B.HTä,..g "Z “Z

- Behandlung sämtlicher hauterhranhungen . -

- Aerztl. Leitung: Dr. med. Mähler
Getrennte Wartezimmer

Sprechstunden : Werktags US ' VI* , -
F Sprechstunde . Sonntags 10 —1 Uhr.

Fabrik chem. pharm.
Prä parate.

VÜonalsmädeKen
aiten .^ScUreyerstr . 22. 1

6 Hühneru. Hähne
beste Reichsrasse,

gelb (Zucht Dr . Kömg) ,j
zu  verhauten.

Näheres in der Geschäfts¬
stelle d. Bl.

'Läuse , Nissen , Flöhe , Wanzen
bei Mensch und bei Tier. Vernichtung garantiert m
i/ — Stunde durch

„Wina, a
Originalflasche (für  3 Kuren ) Mark 8.
Wina-Shumpoon Mark 0.80

Alleinverkauf: Hoffriseur Weigand , Hauptstr. 9.
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